19. MÄRZ 2023 - Gesetz zur Reform der Besteuerung der Energierechnung 
(Artikel 1 bis 4 und 16)


(Belgisches Staatsblatt vom 5. Februar 2026)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.


FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST FINANZEN


19. MÄRZ 2023 - Gesetz zur Reform der Besteuerung der Energierechnung


			PHILIPPE, König der Belgier,

		Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


	Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


TITEL 1 - Allgemeine Bestimmung


	Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


TITEL 2 - Reform der Mehrwertsteuer auf Elektrizität, Erdgas als Heizstoff und Wärme über Wärmenetze


	Art. 2 - In Artikel 81 § 2 Absatz 1 des Königlichen Erlasses Nr. 4 vom 29. Dezember 1969 in Bezug auf Erstattungen im Bereich der Mehrwertsteuer, ersetzt durch den Königlichen Erlass vom 14. April 1993 und zuletzt abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 26. Oktober 2022, wird Nr. 6 wie folgt ersetzt:

	"6. die vom Staat geschuldete Summe nach Einreichung der in Artikel 53 § 1 Absatz 1 Nr. 2 des Gesetzbuches erwähnten monatlichen Erklärung, sofern sie 50 EUR erreicht und wenn die wirtschaftliche Tätigkeit dieses Steuerpflichtigen aus der Lieferung von Elektrizität, Erdgas als Heizstoff oder Wärme über Wärmenetze besteht, auf die gemäß den Artikeln 1bis und 1bis/1 des Königlichen Erlasses Nr. 20 vom 20. Juli 1970 zur Festlegung der Mehrwertsteuersätze und zur Einteilung der Güter und Dienstleistungen nach diesen Sätzen und der Tabelle A Rubrik XIV der Anlage zu demselben Erlass der ermäßigte Mehrwertsteuersatz anwendbar ist."


	Art. 3 - Der König kann Artikel 81 § 2 Absatz 1 Nr. 6 des Königlichen Erlasses Nr. 4 vom 29. Dezember 1969 in Bezug auf Erstattungen im Bereich der Mehrwertsteuer, abgeändert durch vorliegendes Gesetz, abändern, aufheben oder ersetzen.


	Art. 4 - Tabelle A Rubrik XIV der Anlage zum Königlichen Erlass Nr. 20 vom 20. Juli 1970 zur Festlegung der Mehrwertsteuersätze und zur Einteilung der Güter und Dienstleistungen nach diesen Sätzen, aufgehoben durch den Königlichen Erlass vom 17. März 1992, wird mit folgendem Wortlaut wieder aufgenommen:

	"XIV. Lieferung von Elektrizität, Erdgas als Heizstoff und Wärme über Wärmenetze

	§ 1 ­ Ab dem 1. April 2023 bis einschließlich zum 30. Juni 2023 gilt der ermäßigte Steuersatz für die Lieferung von Elektrizität im Rahmen des Vertrags, für den im Hinblick auf seinen Abschluss vom Kunden, der eine natürliche Person ist, keine Unternehmensnummer mitgeteilt wurde.

	Ab dem 1. Juli 2023 gilt der ermäßigte Steuersatz für die Lieferung von Elektrizität im Rahmen des Vertrags über die nichtbetriebliche Verwendung im Sinne und gemäß den Modalitäten von Artikel 420 §§ 5 und 5/1 des Programmgesetzes vom 27. Dezember 2004.

	Für die endgültige Erhebung der Mehrwertsteuer auf der Endabrechnung in Bezug auf den Zeitraum, der vor der Änderung des Satzes zum 1. März 2022 beginnt und nach diesem Zeitpunkt endet, oder den Zeitraum, der vor der Änderung des Satzes zum 1. Juli 2023 beginnt und nach diesem Zeitpunkt endet, wird die Besteuerungsgrundlage, die sich auf den tatsächlichen Gesamtverbrauch während dieses Zeitraums bezieht, nach Mehrwertsteuersätzen und unter Berücksichtigung dieses Verbrauchs vor und nach der betreffenden Änderung des Satzes aufgegliedert.

	Wenn der Versorger vor der Erstellung der Endabrechnung nicht im Besitz der Angaben über den tatsächlichen Verbrauch ist, erfolgt die Berechnung des Verbrauchs für die in Absatz 3 erwähnte Aufgliederung nach Mehrwertsteuersätzen anhand des im Elektrizitätsmarkt festgelegten Verbrauchsprofils, das pro Viertelstunde eines vollständigen Jahres den relativen Verbrauch des bestimmten Typs der betroffenen Kunden angibt.

	§ 2 - Ab dem 1. April 2023 bis einschließlich zum 30. Juni 2023 gilt der ermäßigte Steuersatz für die Lieferung von Erdgas als Heizstoff und Wärme über Wärmenetze.

	Ab dem 1. Juli 2023 gilt der ermäßigte Steuersatz für die Lieferung von Erdgas als Heizstoff im Rahmen des Vertrags über die nichtbetriebliche Verwendung im Sinne und gemäß den Modalitäten von Artikel 420 §§ 5 und 5/1 des Programmgesetzes vom 27. Dezember 2004 und für die Lieferung von Wärme über Wärmenetze im Rahmen des Vertrags, für den im Hinblick auf seinen Abschluss vom Kunden, der eine natürliche Person ist, keine Unternehmensnummer mitgeteilt wurde.

	Für die endgültige Erhebung der Mehrwertsteuer auf der Endabrechnung in Bezug auf den Zeitraum, der vor der Änderung des Satzes zum 1. April 2022 beginnt und nach diesem Zeitpunkt endet, oder den Zeitraum, der vor der Änderung des Satzes zum 1. Juli 2023 beginnt und nach diesem Zeitpunkt endet, wird die Besteuerungsgrundlage, die sich auf den tatsächlichen Gesamtverbrauch während dieses Zeitraums bezieht, nach Mehrwertsteuersätzen und unter Berücksichtigung dieses Verbrauchs vor und nach der betreffenden Änderung des Satzes aufgegliedert.

	Wenn der Versorger vor der Erstellung der Endabrechnung nicht im Besitz der Angaben über den tatsächlichen Verbrauch ist, erfolgt die Berechnung des Verbrauchs für die in Absatz 3 erwähnte Aufgliederung nach Mehrwertsteuersätzen anhand des im Erdgasmarkt festgelegten Verbrauchsprofils, das pro Stunde eines vollständigen Jahres den relativen Verbrauch des bestimmten Typs der betroffenen Kunden angibt."


(…)


TITEL 4 - Inkrafttreten


	Art. 16 - Vorliegendes Gesetz tritt am 1. April 2023 in Kraft.


	Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


	Gegeben zu Brüssel, den 19. März 2023


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Finanzen
V. VAN PETEGHEM

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
V. VAN QUICKENBORNE

